
Anhang 1 

Stellungnahme zur Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten der 

Region Hannover zur 5. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms zur 

Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten im Zuge der 5. Änderung des 

Regionalen Raumordnungsprogramms 2016 zur Festlegung von Vorranggebieten 

Windenergienutzung geben wir folgende Stellungnahme der Stadt Burgdorf ab: 

1. Aktuelle Planungsgrundlage 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Burgdorf sind drei „Konzentrationszonen“ 

für Windenergie als Fläche für die Landwirtschaft in Überlagerung mit Flächen für die 

Windenergienutzung ausgewiesen: 

Gebiet Größe in ha Anzahl 

Windräder 

Höhenbeschränkung 

in Meter 

Otze / Schillerslage 36,6 7 100 

Hülptingsen 8,5 0 55 

Ehlershausen 36,3 9 90 

 

Diese gelten nach dem Urteil des OVG vom 05.03.2019 und der Unwirksamkeit der 

Festlegungen zur Steuerung der Windenergie im RROP derzeit als Planungs- und 

Beurteilungsgrundlage für Windenergieanlagen. Aufgrund der geltenden 

Höhenbeschränkungen sind momentan keine Neuerrichtungen oder Repowering-

Maßnahmen möglich bzw. wirtschaftlich darstellbar. 

2. Aktueller Planungsstand und aktuelle Planungsabsicht 

Bereits im Jahr 2013 beschloss der Rat der Stadt Burgdorf einen sachlichen 

Teilflächennutzungsplan Windenergie aufzustellen. Im selben Jahr hat sich die Stadt im 

Rahmen eines beschlossenen Klimaschutz-Aktionsprogramms das übergeordnete Ziel 

gesetzt, bis zum Jahr 2020 eine Minderung der Treibhausgasemissionen von 40 % 

gegenüber den Werten von 1990 anzustreben. Dieses Ziel soll durch den Ausbau 

erneuerbarer Energien, insbesondere aber der Windenergie, erreicht werden. So wurde in 

einer Sitzung des Bauausschusses am 03.06.2013 einstimmig der Beschluss zur 

Aufstellung eines Sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie gemäß §5 Abs. 2b 

BauGB gefasst. Das Verfahren wurde bis zur Beteiligung gemäß §3 (1) und §4 (1) BauGB 

geführt, sodass aktuell ein Vorentwurf mit Sachstand vom 06.08.2015 vorliegt1.  

 

 

 

                                           
1 http://www.burgdorf-ratsinfo.de/bi/si0057.php?__ksinr=2578 

http://www.burgdorf-ratsinfo.de/bi/si0057.php?__ksinr=2578


Für die Fortführung bzw. Neuplanung werden zeitnah Gespräche mit Planungsbüros 

geführt. Berücksichtigt werden in dieser Planung auch der Ratsbeschluss vom 07.10.20152, 

in dem u.a. einige im Sachlichen Teil-Flächennutzungsplan identifizierte 

Konzentrationsflächen entfallen sollen und ein Siedlungsflächenabstand zwischen 

Konzentrationsflächen von Windenergie und Wohngebieten mindestens 1.000 m 

angestrebt wird. 

Die Stadt Burgdorf wird sich für die weitere Planung und sobald Ergebnisse aus den 

Gesprächen mit externen Planungsbüros vorliegen, mit der Region Hannover zum weiteren 

Vorgehen abstimmen. 

3. Gutachten, Konzepte und städtebauliche Entwicklung 

3.1 Gewerbeflächenentwicklungskonzept 

Die Stadt Burgdorf hat vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an Gewerbeflächen 

und um Entwicklungsperspektiven im gewerblichen Sektor aufzuzeigen, einen Vorentwurf 

für ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept erstellt. Ein solches Konzept dient als 

Grundlage zur Entwicklung einer neuen Gewerbefläche in Burgdorf. Vor diesem 

Hintergrund wurde ein Antrag zur Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen des 

Regionalen Gewerbeinvestitionsprogramms (REGIP) bei der Region Hannover gestellt. Die 

folgenden Standorte bilden das Projektgebiet für den vorliegenden Antrag, für den bereits 

Fördermittel beantragt wurden: 

Bezeichnung Name 

1a Beinhorn 

1d Ehlershausen 

2a Burgdorf Nord-West 

2c Sorgensen 

 

Eine Übersicht der Flächen ist dem als Anlage beigefügten Antrag auf REGIP-Fördermittel 

möglich. Die aufgezählten Flächen sind bei der Neuplanung des Windenergiekonzeptes zu 

berücksichtigen. Gleichwohl geht die Stadt Burgdorf davon aus, dass aufgrund der Lage 

der vier Standorte keine Konflikte mit der Windenergie zu erwarten sind, wenn die 

sogenannten „Weißflächen“ im Zuge der Neuplanung des RROP 2016 ermittelt werden. 

 

Die Anlagen können auf Anfrage per E-Mail zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. 

Anlagen 

1 Antrag zur Bewilligung von Fördermitteln zur Entwicklung eines 

Gewerbeflächenentwicklungskonzepts  

                                           
2 http://www.burgdorf-ratsinfo.de/bi/vo0050.php?__kvonr=2268 

http://www.burgdorf-ratsinfo.de/bi/vo0050.php?__kvonr=2268

